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lisierung und Selbstbestimmung schon im 
allgemeinen gesellschaftspolitischen Dis-
kurs soziale Abhängigkeiten ideologisch 
ausblenden, ist dies bezogen auf KlientIn-
nen der Sozialen Arbeit in noch höherem 
Masse der Fall. Wenn beispielsweise im 
Bereich der Sozialen Arbeit mit Menschen 
mit geistigen Behinderungen praktische 
Vorschläge zu einem völlig selbstbe-
stimmten Leben in die Diskussion einge-
bracht werden, so werden dabei gewisse 
soziale und institutionelle Rahmenbedin-
gungen ausgeblendet, ohne die solche ra-
dikalen Selbstbestimmungserfahrungen 
nicht möglich wären (vgl. Bracher 2017).

Fazit für eine professionelle  
Soziale  Arbeit 
Soziale Arbeit muss sich verstärkt mit 
den Möglichkeiten von Partizipation und 
Selbsthilfe auseinandersetzen. Sie darf das 
aber nicht in einer naiv verklärenden Art 
und Weise tun. Partizipation und Selbst-
hilfe brauchen Ressourcen, über die gerade 
die Klientel der Sozialen Arbeit nicht ein-
fach verfügt. Entsprechend dürfen diese 
Ressourcen nicht automatisch und kon-
zeptinhärent vorausgesetzt werden. Eine 
professionelle Soziale Arbeit wird dann 
mehr denn je gebraucht, wenn sie sich dif-
ferenziert mit der Lebensrealität ihrer Kli-
entInnen auseinandersetzt, sich im Sinne 
des Tripelmandates stellvertretend für de-
ren Interessen einsetzt und dabei auch 
Konflikte mit mächtigen Akteuren, bei-

spielsweise politischen Entscheidungsträ-
gerInnen oder grossen sozialpädagogi-
schen Institutionen, nicht scheut. 
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Die Kriminalisierung des Bettelns
Seit Hunderten von Jahren wird versucht, durch Bettelverbote die Sichtbarkeit der Armut einzugren
zen. Das Bundesgericht hat in den vergangenen zehn Jahren zweimal dazu Stellung genommen. 

Da die Bundesverfassung kein Recht auf Betteln 
garantiert und das schweizerische Strafgesetz-
buch keine Verbote dazu enthält, ist das Betteln 
in der Schweiz kantonal respektive kommunal ge-
regelt. Parlament und Bundesrat kamen mehrfach 
zum Schluss, dass die derzeitige Rechtslage ge-
nüge und es keine nationale Regelung brauche. 
Gemäss der Sendung «rendez-vous» vom 4. Okto-
ber 2018 auf Radio SRF kennen 14 Kantone ein 
Bettelverbot, die anderen haben diese Frage meist 
an ihre Gemeinden delegiert. Lange galten Bern 
und Lausanne als die einzigen grösseren Schwei-
zer Städte, in denen betteln noch nicht verboten 
ist. 
Nun werden Bettelnde auch aus Lausannes 
 Strassen verschwinden, oder sie riskieren eine 
Busse bis zu 100 Franken. Und sogar bis zu 
2000 Franken, wenn sie organisiert oder zusam-
men mit Kindern betteln. So beschloss es das 
Waadtländer Parlament 2016 auf Initiative der 
SVP. Mit einem Referendum, Gegenvorschlägen 
und schliesslich einer Beschwerde ans Bundes-
gericht versuchten engagierte Kreise die Strafbar-

keit des Bettelns zu verhindern oder wenigstens 
abzumildern. Das Bundesgericht hielt mit dem 
 Gerichtsentscheid vom 29. August 2018 (1C_443/ 
2017) jedoch fest, das Bettelverbot verletze we-
der die persönliche Freiheit noch die Menschen-
würde oder die Wirtschaftsfreiheit. Zudem liege 
keine Diskriminierung vor, da sich das Verbot ge-
gen alle und nicht gegen eine bestimmte Gruppe 
oder Gemeinschaft richte. 
Bereits 2008 hatte das Bundesgericht (BGE 134 I 
214) festgehalten, dass ein Verbot des Bettelns im 
Kanton Genf nicht gegen Menschenrechte ver-
stosse. Die öffentliche Sicherheit und Ruhe sowie 
der Schutz von Kindern seien höher zu gewichten 
als das Recht zu betteln. Zudem sei das Existenz-
minimum durch die Sozialhilfe gewährleistet. Da-
mals hatte das Bundesgericht eine Beschwerde 
von Mesemrom, dem Verein zur Verteidigung der 
Rechte der Roma, aus dem Kanton Genf, zu be-
urteilen, wo Betteln seit November 2007 unter 
Strafe steht. 
In vielen anderen europäischen Ländern und 
Grossstädten wird aktuell ebenfalls über das Bet-

teln und allfällige Verbote diskutiert. Und hierzu-
lande hat die Kriminalisierung des Bettelns eine 
überaus lange Geschichte: Bettelverbote gab es im 
14. und 15. Jahrhundert bereits in Bern, Zürich und 
Basel, und die Tagsatzung der alten Eidgenossen-
schaft beschloss 1474, fremde Bettler und Bettle-
rinnen aus eidgenössischem Gebiet auszuweisen.

Neues aus dem Recht
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Dieser Beitrag basiert auf Diskussionen, die im 
Rahmen des Ateliers «Demokratische Beteili-
gung und Selbstbestimmung von Benachteilig-
ten» am vom Denknetz organisierten Kongress 
«Reclaim Democracy» vom 2. bis 4. Februar 2017 
an der Universität Basel stattfanden. Ich danke 
Edi Martin für die Moderation des Ateliers und 
seine Bemerkungen zu früheren Versionen 
 dieses Textes.
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Partizipationschancen sind in hohem  
Masse mit sozialer  Ungleichheit 
 verknüpft.
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